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Auszug aus B+A 31/2020 Übergeordnete normative und politische Vorgaben für die wichtigen Be-

teiligungen vom 23. September 2020 (Anpassungen gültig ab 1. Januar 2021) 

 

Übergeordnete normative und politische Vorgaben für die wichtigen Beteiligungen 

 

Verkehrsbetriebe Luzern AG 

 

1. Die vbl AG erbringt qualitativ hochstehende Leistungen in den Bereichen des öffentlichen Per-

sonenverkehrs und der Verkehrslogistik.  

2. Die vbl AG unterstützt die Umsetzung der verkehrspolitischen Interessen der Stadt Luzern in 

Bezug auf den öffentlichen Personenverkehr. Sie setzt sich für einen ökonomischen und ökolo-

gischen Ressourceneinsatz ein. 

3. Das Tätigkeitsgebiet umfasst schwerpunktmässig die Stadt und die Agglomeration  

Luzern. Sie kann zur Stärkung ihrer Markt- 

position und Ertragskraft Kooperationen eingehen und Akquisitionen tätigen sowie Dienstleis-

tungen auch ausserhalb der Agglomeration Luzern anbieten. 

4. Die vbl AG strebt eine ausgeglichene Rechnung an und verstärkt ihre Eigenmittel aus  

Tätigkeiten in kommerziellen, nicht abgeltungsberechtigten Bereichen. 

5. Die vbl AG bleibt eine soziale Arbeitgeberin mit fortschrittlichen Arbeits- und Anstellungsbedin-

gungen und bildet Lehrlinge aus. Dazu gehört, dass sämtliche Transportunternehmen der vbl 

eine Sozialpartnerschaft pflegen und über einen Gesamtarbeitsvertrag verfügen. 

 

 

ewl Energie Wasser Luzern Holding AG 

 

Unternehmerische und organisatorische Vorgaben 

1. ewl ist in der Versorgung mit Energie, Wasser, Telekommunikationsdienstleistungen sowie 

Energiedienstleistungen und in der Planung, im Bau und im Betrieb der entsprechenden 

Netze tätig. ewl stellt auf den eigenen Netzen in der Stadt Luzern im Bereich der Grund-

versorgung den Service public sicher. 

Als Dienstleisterin ausserhalb der Grundversorgung nutzt ewl die Marktchancen. 

2. ewl positioniert sich als Dienstleisterin im Bereich IT und IoT (Internet of Things) und 

unterstützt die Stadt Luzern auf dem Weg der Digitalisierung. 

3. ewl gewährleistet in ihren Netzen auf dem  

Gebiet der Stadt Luzern für Energie, Wasser und Telekommunikation für Endkundinnen und 

Endkunden ohne Marktzugang eine ökologisch und ökonomisch nachhaltige Grundversor-

gung zu vergleichbaren Konditionen. 

In Bereichen ausserhalb der Grundversorgung nutzt ewl die Chancen der sich öffnenden 

Energiemärkte, ohne aber eine ökologische und nachhaltige Positionierung zu gefährden. 

4. ewl kann zur Stärkung ihrer Wettbewerbs- 

fähigkeit Kooperationen und Allianzen eingehen. Eine Beteiligung Privater an der Wasser-

versorgung ist ausgeschlossen. 

5. Die Stadt Luzern verpflichtet ewl nicht zur Durchführung konkreter Massnahmen. Vorbehal-

ten bleiben Bestellungen der Stadt Luzern auf der Grundlage von kostendeckenden Leis-

tungsaufträgen. 
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Wirtschaftliche und finanzielle Vorgaben 

6. ewl erbringt mit ihrer unternehmerischen Gesamtleistung einen Beitrag sowohl zur Stärkung 

des Wirtschaftsstandorts Luzern wie auch zur Umsetzung der Klima- und Energiestrategie 

der Stadt Luzern.  

7. ewl strebt eine Rendite an, die es ihr erlaubt, den Unternehmenswert im Bereich der 

Grundversorgung zu halten und in den übrigen Bereichen aus eigener Kraft zu stärken und 

der Stadt als Aktionärin eine angemessene und risikogerechte Verzinsung des investierten 

Kapitals zu gewähren. 

 

Ökologische Vorgaben 

8. ewl realisiert eine ressourcenschonende und umweltverträgliche Energieversorgung. 

9. ewl strebt die Dekarbonisierung an und unterstützt die Vision der 2000-Watt-Gesell-schaft. 

10. ewl realisiert in den Versorgungsgebieten der Stadt Luzern eine auf 100 % erneuerbarer 

Energie basierende Energieversorgung unter Berücksichtigung einer markt- und risiko-

gerechten Beschaffungs- und Investitionsstrategie. Die zeitliche Umsetzung wird nach 

Vorliegen der städtischen «Klima- und Energiestrategie» sowie der ewl «Dekarbo-nisie-

rungsstrategie Wärme» festgelegt. Davon ausgenommen sind bestehende vertragliche 

Verpflichtungen und Prozessenergie. Bei der Prozessenergie nutzt ewl die Chancen der 

Ökologisierung und strebt langfristig auch beim Prozessgas eine Dekarbonisierung an.  

Ausserhalb der Stadt Luzern nutzt ewl die Chancen der sich öffnenden Energiemärkte, ohne 

aber eine ökologische und nachhaltige Positionierung zu gefährden. Versorgungs- 

sicherheit, konkurrenzfähige Energiepreise und eine nachhaltige Ertragskraft der ewl sind zu 

gewährleisten. 

11. ewl unterstützt und fördert Projekte zur effizienten Energienutzung und zur Nutzung von 

erneuerbaren Energien. 

12. ewl realisiert den schrittweisen Ausstieg aus der Nutzung der Atomenergie bis zum Jahr 

2045. Auslaufende Verträge und Bezugsrechte sind ohne Atomstrom zu kompensieren. 

 

Soziale Vorgaben 

13. ewl verfolgt eine fortschrittliche und sozial verantwortliche Personal- und Lohnpolitik und bil-

det Lernende aus. 

 

Vorgaben zur Transparenz und Aufsicht 

14. ewl veröffentlicht ihren jährlichen Geschäftsbericht und legt die Entschädigungen an Verwal-

tungsrat und Geschäftsleitung offen. 

15. ewl erstattet regelmässig Bericht über die Umsetzung der übergeordneten normativen und 

politischen Vorgaben. 

 

 

  



 

Seite 3 

Viva Luzern AG 

 

1. Das Angebot der Viva Luzern orientiert sich am Gemeinwohl, an den Versorgungszielen der 

Stadt Luzern und ist innovativ. Die Qualität der Angebote ist fach- und bedarfsgerecht. Bei den 

Angeboten arbeitet Viva proaktiv mit anderen Stakeholdern in der Versorgungskette mit Haus-

ärzten, Spitex, Spital und den wichtigsten Quartierkräften zusammen, dies im Sinne einer inte-

grierten Versorgung. Die leistungsbezogenen Vorgaben werden in der Leistungsvereinbarung 

geregelt. 

2. Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt  

Luzern haben in der Aufnahme Priorität. 

3. Viva Luzern ist gemeinnützig und nicht  

gewinnorientiert. Ertragsüberschüsse wer- 

den – nach Ausschüttung einer Dividende (im Sinn einer minimalen Verzinsung des Eigenkapi-

tals im Rahmen der steuerlichen Vorgaben) – in ihre Kernkompetenzen, in Infrastruktur und In-

novation reinvestiert. 

4. Die Substanz der Infrastruktur und das Kapital der Gesellschaft bleiben erhalten. 

5. Bei Sanierungen werden die aktuellen Massstäbe für energie- und umweltbewusstes Bauen ge-

mäss Gebäudestandard Energiestadt umgesetzt. 

6. Die Viva Luzern bleibt eine soziale Arbeitgeberin mit fortschrittlichen Arbeits- und Anstellungs-

bedingungen und bildet Lernende aus. 

 

 

ewl Areal AG 

 

Die Stadt Luzern will mit ihrer Beteiligung  

 für die Feuerwehr der Stadt Luzern einen neuen Standort realisieren und die Einsatz- 

fähigkeit der Feuerwehr langfristig sichern; 

 mit der räumlichen Bündelung von Feuerwehr, Zivilschutz, Rettungsdienst, Notrufzentrale,  

vbl-Leitstelle, GIS, Umweltschutz und Tiefbauamt in einem technischen Sicherheits- und Dienst-

leistungszentrum Synergien im Ereignisfall und im Normalbetrieb schaffen; 

 eine attraktive und vielfältige Gestaltung und Nutzung des Grundstücks ermöglichen und eine 

qualitätsvolle Stadtentwicklung sicher- 

stellen. 
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Trägerstiftung Kultur- und Kongresszentrum am See 

 

1. Das KKL Luzern soll seine Spitzenpositionierung im regionalen, nationalen und internationalen 

Vergleich beibehalten.  

2. Das KKL Luzern ist ein gemischtwirtschaftliches Gemeinschaftswerk. Das KKL ist dem Grund-

gedanken der Partnerschaftlichkeit sowie der Wertschöpfung für die Region gemäss Leitbild 

verpflichtet.  

3. Das KKL Luzern pflegt die strategischen Partnerschaften mit den kulturellen und anderen 

Hauptnutzern (Kunstmuseum, Luzerner Sinfonieorchester [LSO], Lucerne Festival, Blue Balls, 

Luzern Tourismus und weiteren).  

4. Die langfristigen Unterhalts- bzw. Gebäude- 

erneuerungsinvestitionen werden von den  

KKL-Partnern gemeinsam und in einem fairen Verteilschlüssel getragen. Die Stadt Luzern trägt 

ihren Teil dazu bei. 

 

 

Zweckverband Grosse Kulturbetriebe Kanton Luzern 

 

1. Die Stadt Luzern erwartet, dass der Zweckverband den Bestand und die Weiterentwicklung der 

fünf Kulturinstitutionen sicherstellt und somit die Mitwirkung des Kantons Luzern bei der Zukunfts-

sicherung dieser Kulturinstitutionen in der Stadt Luzern Bestand hat. 

2. Die Stadt Luzern erwartet, dass die Kulturpolitik des Kantons Luzern mittel- bis längerfristig eva-

luiert und neu ausgerichtet wird. Dabei sollen im Rahmen des Zweckverbands die Kulturlasten 

fair abgegolten werden. Zu berücksichtigen sind u. a.: 

 die weiteren Aufwendungen der Stadt  

Luzern am Kulturstandort (u. a. KKL 

Luzern, kleinere, regionale Kulturbetriebe usw.) 

 die Erträge des Kantons aus dem interkantonalen Kulturlastenausgleich; 

 die Entwicklungen bei der Regionalkonferenz Kultur.  

3. Die Stadt Luzern erwartet vom Zweckverband, dass die folgenden Positionierungen der Institutio-

nen angestrebt werden:  

 das Luzerner Theater positioniert sich als einziges professionelles Theater in der Zentral-

schweiz, das nationale Ausstrahlung und Beachtung anstrebt;  

 das Luzerner Sinfonieorchester (LSO)  

positioniert sich als einziges Berufsorchester in der Zentralschweiz und KKL-Resi-denzorches-

ter, das nationale Ausstrahlung und Beachtung anstrebt; 

 das Kunstmuseum positioniert sich als wichtigstes Zentralschweizer Museum (Zentralschwei-

zer Kunst, internationale Ausstellungen und Sammlungspflege); 

 das Verkehrshaus der Schweiz positioniert sich als nationales Museum mit internationaler 

Ausstrahlung; 

 das Lucerne Festival positioniert sich als Musikfestival mit internationaler Ausstrahlung auf 

höchstem Niveau.  

4. LSO und Luzerner Theater arbeiten zum ökonomischen und künstlerischen Nutzen für beide Or-

ganisationen eng zusammen,  

namentlich im Bereich Musiktheater (LSO als Opernorchester). 
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Verkehrsverbund Luzern 

 

1. Die Stadt Luzern erwartet vom VVL, dass mit dem Konzept «AggloMobil» der Anteil des  

öffentlichen Verkehrs (Modalsplit) in der  

Agglomeration Luzern erhöht wird, um den  

negativen Auswirkungen des zunehmenden Verkehrs auf die Attraktivität der Stadt als Wohn-, Ar-

beitsort und Tourismusdestination entgegenzuwirken. 

2. Die Stadt Luzern erwartet, dass ökologischen und sozialen Aspekten ein hohes Gewicht beige-

messen wird. 

3. Die Stadt Luzern erwartet, dass die städtische Mobilitätsstrategie auch im regionalen Agglomerati-

onsprogramm berücksichtigt wird. Der Anteil des öffentlichen Verkehrs soll in den nächsten Jahren 

stetig erhöht werden. 

4. Die Stadt Luzern erwartet attraktive Transportketten sowie eine höchstmögliche zeitliche und örtli-

che Verfügbarkeit des öffentlichen Verkehrs für den Pendler-, Einkaufs- und Freizeitverkehr. 

5. Der öffentliche Verkehr soll im Strassenraum konsequent mittels Busspuren und Lichtsignalanla-

gen priorisiert und die Belastung des Bahnhofplatzes reduziert werden. 

6. Die Stadt erwartet, dass die von VVL für die Stadt Luzern bestellten Transportleistungen mit 100 % 

erneuerbaren Energien und ohne Treibhausgase erbracht werden. Der zeitliche Horizont dieser 

Transformation richtet sich nach der städtischen Klima- und Energiestrategie. Der VVL berichtet 

regelmässig über den Stand der Zielerreichung. 

7. Die Stadt Luzern erwartet, dass der öffentliche Verkehr auch im Sinn der Smart City weiterentwi-

ckelt wird. Der VVL setzt sich unter  

anderem aktiv für die Verknüpfung von Mobilitätsdiensten ein (Mobility-as-a-Service). 

 

 

Gemeindeverband Recycling Entsorgung Abwasser Luzern (REAL) 

 

Abfall 

1. Die Stadt Luzern hat die Abfallbewirtschaftung an REAL übertragen. Sie führt jedoch die 

Sammlung der Siedlungsabfälle gestützt auf Art. 36 und 37 der Statuten im Stadtgebiet weiter-

hin selber durch. Nach den gesetzlichen Auflagen ist die vollständige Überwälzung der mit der 

Beseitigung von Siedlungsabfällen verbundenen Kosten nach dem Verursacherprinzip sicher-

zustellen.  

2. Die Stadt Luzern erwartet von REAL besondere Bemühungen zur Vermeidung und Trennung 

von Abfällen und zur verstärkten Separatsammlung von Wertstoffen in zentralen und  

dezentralen Sammelstellen und deren Verwertung im näheren Einzugsgebiet.  

3. Die Separierungsquote soll auf hohem Niveau gehalten werden. Die Stadt Luzern begleitet und 

unterstützt die Öffentlichkeitsarbeit von REAL und bringt die Besonderheiten der  

innerstädtischen Bedürfnisse aktiv ein. 

 

Abwasser 

4. Die Stadt Luzern erwartet, dass die gesetzlichen Vorschriften über die Abwässer mindestens 

eingehalten und die technologische Entwicklung bei der Abwasserreinigung von REAL berück-

sichtigt werden.  

5. Die Stadt Luzern erwartet von REAL, dass die ökologisch ausgerichteten Auflagen für die Ab-

wasserreinigung und die Klärschlammverwendung erfüllt werden.  

6. Die langfristige Werterhaltung der Abwasseranlagen, die gesetzlich vorgeschrieben ist, ist  

sicherzustellen. Die Finanzierung erfolgt mit massvollen und ausgeglichenen Ansätzen bei den 

Abwassergebühren. 
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Energie 

7. REAL soll gemeinsam mit ewl die Potenziale von erneuerbaren Energien und Abwärme, die 

sich in den Bereichen Abfall und Abwasser  

ergeben, konsequent nutzen.  

8. Die in der neuen KVA Renergia anfallende Energie soll genutzt werden, insbesondere auch um 

das Fernwärmenetz Rontal und die auf- und auszubauenden Wärme-Kälte-Netze im Raum Lu-

zern zu versorgen. 

 

 

Zweckverband für institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung (ZiSG) 

 

1. Die Stadt Luzern erwartet vom ZiSG eine optimale Koordination und Organisation sowie eine 

hohe Wirtschaftlichkeit der von ihm unterstützten Dienstleistungen und Angebote. 

2. Die Stadt Luzern erwartet, dass zentralörtliche Zusatzlasten abgebaut, verursachergerecht ab-

gestützt bzw. verhindert werden. 
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